10. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf Anträge auf Aufenthaltszulassung wegen Staatenlosigkeit


(Belgisches Staatsblatt vom 26. Januar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


10. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf Anträge auf Aufenthaltszulassung wegen Staatenlosigkeit


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern


Art. 2 - Artikel 1/2 § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, eingefügt durch das Gesetz vom 18. Dezember 2016 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 29. November 2022, wird wie folgt abgeändert:

a) In Nr. 1 werden die Wörter "oder der von den zuständigen belgischen Behörden als Staatenloser anerkannt ist" durch die Wörter "oder der von den zuständigen belgischen Behörden als Staatenloser anerkannt ist oder dem der Aufenthalt im Königreich gemäß Artikel 57/45 gestattet ist" ersetzt.

b) Eine Nummer 6/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"6/1. Artikel 57/37,".




Art. 3 - Artikel 9bis § 2 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 15. September 2006 und abgeändert durch das Gesetz vom 14. Dezember 2015, wird durch eine Nummer 5 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"5. Sachverhalte, die bereits im Rahmen eines in Artikel 57/38 erwähnten Antrags auf Aufenthaltszulassung wegen Staatenlosigkeit geltend gemacht worden sind, mit Ausnahme der Sachverhalte, die im Rahmen eines Antrags geltend gemacht worden sind, der in Anwendung von Artikel 57/40 nicht berücksichtigt wurde."


Art. 4 - In Artikel 11 § 1 Absatz 2 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 8. Juli 2011, werden zwischen den Wörtern "Ausländers, dem der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt ist," und den Wörtern "mit denen dieser bereits vor seiner Einreise" die Wörter "oder eines Ausländers, dem der Aufenthalt im Königreich gemäß Artikel 57/45 gestattet ist," eingefügt.


Art. 5 - Artikel 12bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 6. August 1993, ersetzt durch das Gesetz vom 8. Juli 2011 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 17. Mai 2016, wird wie folgt abgeändert:

a) In § 1 Absatz 2 Nr. 4 werden die Wörter "oder er Elternteil eines in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 7 erwähnten Minderjährigen ist, der als Flüchtling anerkannt beziehungsweise dem der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt ist" durch die Wörter "oder er ein wie in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 7 erwähnter Elternteil ist" ersetzt.

b) Im ersten Satz von § 5 werden zwischen den Wörtern "Wenn das Mitglied/die Mitglieder der Familie" und den Wörtern "eines Ausländers, der als Flüchtling anerkannt oder dem der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt ist" die Wörter "eines Ausländers, dem der Aufenthalt im Königreich gemäß Artikel 57/45 gestattet ist, oder" eingefügt.


Art. 6 - Artikel 57/6 § 1 Absatz 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 14. Juli 1987, ersetzt durch das Gesetz vom 15. September 2006 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. November 2017, wird durch eine Nummer 16 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"16. die in Artikel 57/41 § 1 erwähnte Stellungnahme abzugeben."


Art. 7 - Artikel 57/27 Absatz 2 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 10. August 2015, wird durch eine Nummer 6 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"6. sich auf Angaben beziehen, die dem Ausländeramt im Rahmen der Stellungnahme zum Antrag auf Aufenthaltszulassung wegen Staatenlosigkeit, erwähnt in Artikel 57/41 § 1, zur Kenntnis gebracht werden."


Art. 8 - In Titel II desselben Gesetzes wird ein Kapitel 2ter mit der Überschrift "Staatenlose" eingefügt.


Art. 9 - In Kapitel 2ter, eingefügt durch Artikel 8, wird ein Artikel 57/37 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 57/37 - Ausländer erhalten eine Aufenthaltszulassung wegen Staatenlosigkeit, wenn sie folgende Bedingungen erfüllen:

1. Sie erfüllen die in Artikel 1 des New Yorker Übereinkommens vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen vorgesehenen Bedingungen.

2. Sie weisen ihre Identität und Herkunft nach.

3. Sie haben ihre Staatsangehörigkeit unabhängig von ihrem Willen verloren oder nie eine besessen.

4. Sie können keine Staatsangehörigkeit eines anderen Staates erwerben oder wiedererlangen.

5. Sie verfügen nicht über einen rechtmäßigen und dauerhaften Aufenthaltstitel oder können keinen solchen erlangen in einem anderen Staat, zu dem sie Verbindungen hätten und zu dem sie tatsächlich zugelassen würden.

6. Sie stellen keine Bedrohung für die öffentliche Ordnung oder die nationale Sicherheit dar."


Art. 10 - In dasselbe Kapitel 2ter wird ein Artikel 57/38 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 57/38 - § 1 - Anträge auf Aufenthaltszulassung wegen Staatenlosigkeit werden per Einschreibebrief beim Minister beziehungsweise bei seinem Beauftragten eingereicht und enthalten die Adresse des tatsächlichen Wohnortes des Ausländers in Belgien.

Den vom Ausländer vorgelegten Unterlagen muss, wenn sie in einer anderen Sprache als den drei Landessprachen oder Englisch verfasst sind, eine Übersetzung in eine der drei Landessprachen oder ins Englische beigefügt sein.

Wenn keine in Absatz 2 erwähnte Übersetzung vorliegt und die vom Ausländer vorgelegten Unterlagen in einer anderen Sprache als den drei Landessprachen oder Englisch verfasst sind, kann er sie bei einer persönlichen Anhörung, gegebenenfalls mit Hilfe eines anwesenden Dolmetschers, erläutern. Diese Erläuterung betrifft mindestens die in den vorgelegten Unterlagen enthaltenen relevanten Informationen.

Stellt der Ausländer keine Übersetzung bereit, sind die mit der Prüfung beauftragten Instanzen nicht verpflichtet, jede vom Ausländer vorgelegte Unterlage vollständig in eine der drei Landessprachen oder ins Englische zu übersetzen. Es genügt, wenn die relevanten Informationen aus den eingereichten Unterlagen ausgemacht und übersetzt werden.

§ 2 - Es wird davon ausgegangen, dass ein Ausländer, der einen neuen Antrag einreicht, die zuvor eingereichten anhängigen Anträge zurücknimmt."


Art. 11 - In dasselbe Kapitel 2ter wird ein Artikel 57/39 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 57/39 - Bei der Einreichung des Antrags obliegt es dem Ausländer nachzuweisen, dass er die in Artikel 57/37 erwähnten Bedingungen erfüllt. Zu diesem Zweck bringt der Ausländer alle notwendigen Sachverhalte bei. Die mit der Prüfung des Antrags beauftragten Instanzen arbeiten bei der Bestimmung der relevanten Sachverhalte des Antrags mit dem Ausländer zusammen. Die mit der Prüfung des Antrags beauftragten Instanzen haben die Aufgabe, die relevanten Sachverhalte des Antrags zu bewerten.

Zu den in Absatz 1 erwähnten Sachverhalten gehören insbesondere Aussagen des Ausländers zu Identität, Herkunft, früherer Staatsangehörigkeit/früheren Staatsangehörigkeiten, Alter und Hintergrund - auch der betroffenen Familienmitglieder -, Land/Ländern und Ort(en) des früheren Aufenthalts oder zu denen er eine Verbindung hat, Reisewegen, Identitäts- und Reisedokumenten sowie zu den Gründen, die zu seiner Staatenlosigkeit geführt haben, und sämtliche Dokumente beziehungsweise Unterlagen in seinem Besitz dazu.


Art. 12 - In dasselbe Kapitel 2ter wird ein Artikel 57/40 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 57/40 - Der Minister oder sein Beauftragter berücksichtigt den Antrag in den folgenden Fällen nicht:

1. Der Antrag ist nicht gemäß den Bedingungen von Artikel 57/38 § 1 Absatz 1 eingereicht worden.

2. Die geltend gemachten Sachverhalte sind bereits bei einem früheren Antrag auf Aufenthaltszulassung wegen Staatenlosigkeit aufgrund des vorliegenden Kapitels geprüft worden, der in der Sache abgelehnt wurde.

3. Der Ausländer erfüllt die in Artikel 57/37 erwähnten Bedingungen offensichtlich nicht.

4. Dem Ausländer ist der Aufenthalt im Königreich für unbegrenzte Dauer bereits gestattet oder erlaubt.

5. Der Ausländer kann nicht nachweisen, dass er zuvor entweder über einen rechtmäßigen Aufenthalt von mehr als drei Monaten oder über einen Aufenthalt, der als Person, die internationalen Schutz beantragt, gedeckt ist, verfügte".




Art. 13 - In dasselbe Kapitel 2ter wird ein Artikel 57/41 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 57/41 - § 1 - Wenn Artikel 57/40 nicht angewandt wird, leitet der Minister oder sein Beauftragter den Antrag an den Generalkommissar für Flüchtlinge und Staatenlose weiter, um eine Stellungnahme zu den in Artikel 57/37 Nr. 1 bis 5 erwähnten Bedingungen einzuholen. In Bezug auf die in Artikel 57/37 Nr. 1 erwähnte Bedingung ist der Generalkommissar für Flüchtlinge und Staatenlose gegebenenfalls an eine frühere Endentscheidung im Rahmen von Artikel 572bis Nr. 1 des Gerichtsgesetzbuches gebunden.

Der Generalkommissar für Flüchtlinge und Staatenlose übermittelt dem Minister oder seinem Beauftragten spätestens drei Monate nach Eingang des Antrags seine mit Gründen versehene Stellungnahme sowie alle für die Bewertung des Antrags erforderlichen Sachverhalte.

Der Minister oder sein Beauftragter fasst spätestens drei Monate nach Eingang der Stellungnahme einen Beschluss über den Antrag.

§ 2 - Der Minister oder sein Beauftragter kann einen Antrag gemäß einem beschleunigten Prüfverfahren bearbeiten, wenn sich der Ausländer an einem in Artikel 74/8 oder 74/9 erwähnten bestimmten Ort befindet oder von einer in Artikel 68 erwähnten Sicherheitsmaßnahme betroffen ist.

In diesem Fall werden die in § 1 Absatz 2 und 3 erwähnten Fristen auf fünfzehn Tage verkürzt.

§ 3 - Wenn eine Entscheidung im Rahmen von Artikel 572bis Nr. 1 des Gerichtsgesetzbuches ergeht, werden die in § 1 Absatz 2 und 3 erwähnten Fristen von Rechts wegen ausgesetzt, bis diese Entscheidung endgültig geworden ist."


Art. 14 - In dasselbe Kapitel 2ter wird ein Artikel 57/42 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 57/42 - Die Bearbeitung des Antrags wird ausgesetzt, wenn der Ausländer einen Antrag auf internationalen Schutz eingereicht hat. Die Aussetzung gilt so lange, bis ein endgültiger Beschluss über den Antrag auf internationalen Schutz gefasst wird.

In Abweichung von Absatz 1 wird die Bearbeitung des Antrags nicht ausgesetzt, wenn der Generalkommissar für Flüchtlinge und Staatenlose der Ansicht ist, dass er die in Artikel 57/41 erwähnte Stellungnahme abgeben kann, ohne einen endgültigen Beschluss über den Antrag auf internationalen Schutz abzuwarten.

Wird die Rechtsstellung als Flüchtling oder der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt, wird der Antrag von Rechts wegen gegenstandslos."




Art. 15 - In dasselbe Kapitel 2ter wird ein Artikel 57/43 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 57/43 - § 1 - Der Minister oder sein Beauftragter oder der Generalkommissar für Flüchtlinge und Staatenlose kann den Ausländer in jeder Phase des Verfahrens anhören oder ihn auffordern, zusätzliche Informationen zu liefern.

Der König legt die Modalitäten für die Anhörung und die Informationsanfrage fest.

§ 2 - Der Minister oder sein Beauftragter fasst einen Beschluss, mit dem die Prüfung des Antrags abgeschlossen wird, wenn:

1. der Ausländer an dem in der Vorladung festgelegten Datum nicht vorstellig wird und diesbezüglich keinen triftigen Grund angibt,

2. der Ausländer einer Informationsanfrage nicht binnen dreißig Tagen ab Versand nachkommt und diesbezüglich keinen triftigen Grund angibt."


Art. 16 - In dasselbe Kapitel 2ter wird ein Artikel 57/44 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 57/44 - Unbeschadet des Artikels 57/40 lehnt der Minister oder sein Beauftragter den Antrag ab, wenn der Ausländer die Bedingungen von Artikel 57/37 nicht erfüllt.

Lehnt der Minister oder sein Beauftragter den Antrag ab, weil die Bedingungen von Artikel 57/37 Nr. 6 nicht erfüllt sind, muss die in Artikel 57/41 erwähnte Stellungnahme nicht abgegeben werden. Diese Stellungnahme muss auch nicht abgegeben werden, wenn eine negative Endentscheidung aufgrund von Artikel 572bis Nr. 1 des Gerichtsgesetzbuches vorliegt".


Art. 17 - In dasselbe Kapitel 2ter wird ein Artikel 57/45 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 57/45 - Erfüllt der Ausländer die Bedingungen von Artikel 57/37, wird ihm der Aufenthalt für eine begrenzte Dauer von fünf Jahren gestattet. Nach Ablauf dieses Zeitraums, zu rechnen ab der Erteilung der Aufenthaltszulassung, wird dem Ausländer der Aufenthalt für unbegrenzte Dauer gestattet."


Art. 18 - In dasselbe Kapitel 2ter wird ein Artikel 57/46 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 57/46 - Unbeschadet der Artikel 21, 22, 23 und 74/20 kann dem Aufenthalt ein Ende gesetzt werden, wenn der Ausländer die Bedingungen von Artikel 57/37 nicht mehr erfüllt.


Hierzu kann der Minister oder sein Beauftragter den Aufenthalt aus eigener Initiative erneut prüfen und gegebenenfalls den Generalkommissar für Flüchtlinge und Staatenlose um eine neue Stellungnahme zu den in Artikel 57/37 Nr. 1 bis 5 erwähnten Bedingungen ersuchen.

Der in Absatz 1 erwähnte Beschluss kann nur in Bezug auf einen Ausländer gefasst werden, dem der Aufenthalt für begrenzte Dauer gestattet worden ist."


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 10. März 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern, der Institutionellen Reformen
und der Demokratischen Erneuerung
A. VERLINDEN

Die Staatssekretärin für Asyl und Migration
N. DE MOOR

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

